Landesamt far
Gesundheit und Arbeitssicherheit
des Landes Schleswig-Hoistein

Merkblatt zur
Baustellenverordnung

Sehr geehrter Bauherr!

Auf Baustellen ereignen sich immer noch die meisten Unfélle im Vergleich zur Gbrigen gewerblichen
Wirtschaft. Um Unfallverhiitung-und Gesundheitsschutz der Beschiftigten auf Baustellen zu verbessem,
wurde 1998 die Baustellenverordnung in Kraft gesetzt. Die meisten Forderungen dieser Verordnung
richten sich an den Hauptverantworthchen fiir das Bauvorhaben: den Bauherrn, aiso an Siel

Die Baustellenverondnung verpﬂichtet Sie, ihr Bauvorhaben zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle
beim Landesamt fir Gesundheit und Arbeitssicherheit des Landes Schleswig-Holstein anzukiindigen,
wenn bei dem Bauvorhaben:

- 20 oder mehr Beschattigte gleichzeitig mehr als 30 Arbeatstage tétig werden oder

- der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage Giberschreitet.

Eine entsprechend fiir Sie vorbereitete Vorankiindigung finden Sie in der Anlage. Sie ist sichtbar auf
der Baustelle auszuh#ngen und bei erhebllchen Anderungen anzupassen

Soliten auf ihrer Baustelle Beschiiftigte mehrerer Arbeltgeber titig werden, so missen Sie einen geeig-
neten Koordinator fir die Planung der Bauausflihrung und fiir die Ausfihrung bestellen. Er trégt Ver-
antwortung daflr, dass die notwendigen MaBnahmen zur Gew#hrieistung des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzes planerisch und organisatorisch mit allen am Bau Beteiligten abgestimmt werden. Koordi-
-natoren missen Ober Kenntnisse und Erfahrungen im Baufach und zum Arbeitsschutz im Baube-

" reich verfligen. Sie k6nnen diese Kenntnisse und Erfahrungen im Rahmen einer baufachlichen berufli-
chen Ausbildung (z.B. als Architekt, Ingenieur, Techniker, Meister) oder im Rahmen einer Ausbildung auf
dem Gebiet des Arbeitsschutzes (z.B. als Fachkraft fiir Arbeitssicherheit mit baufachlicher Ttigkeit)
sowie im Veriauf einer mehrj&hrigen praktischen Tatigkeit im Baubereich (z.B. in der Vorplanung, Ent-
wurfsplanung, Genehmigungsplanung, Bauausfiihrung) und im Arbeitsschutz auf Baustellen erworben
haben. Sie miissen Gber Kenntnisse der speziellen, einem Koordinator obliegenden Titigkeiten,
.. Aufgaben und Verpflichtungen verfliigen. Hierzu werden einschiégige Lehrgénge angeboten.

Der Koordinator trégt Verantwortung dafir, dass die notwendigen MaBnahmen zur Gewdhrieistung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzes planerisch und organisatorisch mit allen am Bau Beteiligten abge-
stimmt werden. In der Regel-erstelit auch der Koordinator den Sicherheits- und Gesundheitsschutz- .
plan (SiGe-Plan). Er wird fir Bauvorhaben mit mehreren titigen Arbeitgebem verlangt, wenn entweder
- for die Baustelle eine Vorankindigung erforderlich ist oder

- .- . wenn gefahriiche Arbeiten nach Anhang Il der Baustellenverordnung durchgefihrt werden.

Der SiGe-Plan muss die fiir die betreffende Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzvorschriften erken-
nen Jassen und MaBnahmen fir die besonders gefahrichen Arbeiten nach Anhang |l enthalten.

Jedes Bauwerk bedarf der Wartung und Instandhaltung. Damit diese Arbeiten swher durchgefiihrt wer-
den kdnnen, miissen bestimmte bauliche Voraussetzungen erfiillt sein. Das kdnnen z.B. Zugéinge oder

. Standp!étze fir Schomsteinfegerarbeiten oder bei gréBeren Bauten auch Vorrichtungen fir die Glas- und
Fassadenreinjgung sein. Der Koordinator hat deshalb fir die spatere Nutzung der baulichen Anlage eine
bauwerkspezifische Unterlage zu erstellen, aus der die erforderlichen Angaben fiir Sicherheit und Ge-
sundheltsschutz bei spéteren Arbeiten am Bauwerk zu ersehen sind.

Wir hoffen, Ihnen hiermit einige wichtige Informationen gegeben zu haben und wiinschen lhnen ein un-
fallfreies Bauvorhaben. Weitere Informationsquellen entnehmen Sie bitte den beigefiigten Anlagen.

Verordnung GUber Sicherheit und Gesundhectsschutz auf Baustelien (Baustellenverordnung - BaustellV) vom 10. Juni 1998, Bundesge-
setzblatt Teil 1, Nr, 35 vom 18 Juni 1998

-
-



. Anlage 1
In Schleswi‘g-Holstein_ fur die BaustellV zustindige Behérde:

' Landesamt fiir Gesundheit

und Arbeitssicherheit des
Landes Schleswig-Holstein (Igash)
Adolf-WestphaI-Straﬂ.e 4 - Tel.: - 0431/988-5610 oder 5381
24143 Knel ' 1 , Telefax: 0431/988-5358 :
- AuBenstelle Lilbeck . :
Schwartauer Landstrae 11 “Tel.: 0451/14706-02
23554 Lubeck - : : Telefax: 0451/4706-210
- AuRenstelle itzehoe
Oelixdorfer StraRe 2 Tel.: 04821/66-2801

25524 Itzehoe Telefax: 04821/66-2898

Weitere Adressen und Ansprechpartner:

- Bau-Berufsgenossenschaft Hamburg
~ Holstenwall 8-9 Tel.: 040/350000
20355 Hamburg ' Telefax: 040/35000397

Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz

und Arbeitsmedizin Dortmund

Postfach 17 02 02 ; :

44061 Dortmund _ Tel.: 0231/90710

Bundesministerium fir \
Arbeit und Sozialordnung (BMA)

Presse, Offentlichkeitsarbeit u. Information
Postfach 500 : Tel.: 0180/5151510 .
53105 Bonn S _ : Telefax: 0180/5151511

Informationen zum Thema BaustellV:

~ Falitblatt: *Bestellung eines géeigneten Koordinators. Eine Hilfe fur den Bauherrn®,
Herausgeber: Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund

" Broschiire "Bestelluhg eines geeigneten Koordinators. Eine Hilfe far den -Bauherrn".
Herausgeber: BMA, Bonn, 1999, Bestell-Nr. A229, Internet: http://www.bma.bund.de

Broéchtlre: “Verordnung Gber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen”
Herausgeber: BMA, Bonn, 1999, Bestell-Nr. A218, Internet: http://www.bma.bund.de



Anlage 2

. Vorankiindigung
(nach § 2 der Baustellenverordnung - Anhang 1)

An das oder
Landesamt fir Gesundheit und -
Arbeitssicherheit des Landes
Schleswig-Holstein (Igash)
Adolf-Westphal-Strafie 4

24143 Kiel
‘Telefon: 0431-9885610 oder

'0431-9885381
Telefax: 0431-9885358

An die

- AuBenstelle itzehoe des Igash

Qelixdorfer Strale 2
25524 tzehoe

Telefon: 04821/66-2801
Telefax: 04821/66-2898

- AuBenstelle Libeck des Igash

Schwartauer Landstrafle 11
23554 Libeck

Telefon: 0451/4706-02
Telefax: 0451/4706-210

Bauherr(en) (Name, Anschrift, Telefon)

Standort der Baustelle

Angaberi zum Bauvorhaben

Art (Neubau, Ausbau, ...)

voraussichtlicher Beginn/ voraussichtliche Dauer

Zahl der voraussichtlich tatigen Arbeitgebef
und Untemehmer ohne Beschiiftigte

voraussichtliche Hichstzah! der Beschéftigten.

bereits ausgewdhite Arbeitgeber und Untemehmer ohne Beschéftigte (Name, Anschitt, Telefon)

Anlage, falls nétig |

" | Auf der Baustelle werden besonders gefahrliche

Arbeiten nach Anhang |l der BaustelivV durchgefihrt. Jall : Nein O
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist erstelit B Jall Nein O
bzw. wird vor Einrichtung der Baustelle erstelit.

Anstelle des Bauherm verantwortlicher Dritter, sofem vorhanden (Name, Anschrift, Telefon)

Anlage, falls nétig |

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator. .
Planungsphase (Name, Anschrift, Telefon) :

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

.| Ausfahrungsphase (Name, Anschritt, Telefon)

Datum und Unterschrift des Bauherm/der Bauherren

Druck 8/2000



Anlage 3

aus: Verordnung Gber Sicherheit und

Gesundheitsschutz auf Baustelien
- (Hg: BMA, April 1989, S, 47)
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Arbeitnehmer

casmuss
Umfang und Art der Arbeiten

casmuss
Berücksichtig- ung allg. Grundsätze nach § 4 ArbSchG bei der Planung

casmuss
Voran- kündigung
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Koordinator

casmuss
SiGe-Plan

casmuss
SiGe-Plan(§ 3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellV)

casmuss
Baustellenbedingungen




